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Mietzinssteigerungeu.
s.

Fehlende Belege — ein Vertagnngsgrund.
Wenn die vom Antragsteller beigebrachten Belege als er¬

gänzungsbedürftig erkannt werden , ist nicht auf Abweisung des
gestellten Begehrens zu erkennen , sondern gemäß § 3 , Absatz 3
der Ministerialverordnung vom 9 . Februar 1917 , R .-G .-Bl.
Nr . 53 , die Vertagung auszusprechen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Lina St . , Berta K. und deS Dr . Eduard H in Wien gegen die
Entscheidung des Mietamtes für den 15 . Bezirk in Wien vom
25 . und 26 . Juni 1920 , Z 239/20 und 210/20 , betreffend eine
MietzinSerhöhung , die angefochtenen Entscheidungen wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Eutscheidungsgründe:  Die Beschwerdeführer haben die Ent¬
scheidung des Mictamtes in Wien XV über die Zulässigkeit einer 85prozemigen
Erhöhung der Mietzinse bei den zwei ihnen gehörigen Häusern Wien , 15.
Gürtel 17 und L.- Gasse 18, angcrufen . Hierüber fand bezüglich des erst-
bezeichnekcn Hauses die Verhandlung am 25 . Juni und bezüglich des zweit¬
genannten am 26 . Juni 1920 statt . Auf Grund des Ergebnisses der Ver¬
handlungen erklärte das Mictamt mit den Entscheidungen vom 25 . Juni 1920
und 26 . Juni 1920 die in Aussicht genommene Erhöhung der Mietzinse als
unzulässig , weil die vorgewiesenen Belege , auf Grund deren die Steigerung
begehrt wurde , unzulänglich seien , indem sie einerseits unvollständig , anderseits
wegen Verquickung mit den Rechnungen für ein anderes Haus nicht so be¬
schaffen seien , daß sie die Grundlage für eine Entscheidung des Mictamtes
bilden könnten , indem aus ihnen nicht das Ausmaß der Erhöhung der Aus¬
lagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser und demgemäß auch
nicht das Ausmaß der zulässigen Erhöhung der Milzinse mit der nötigen Zu¬
verlässigkeit fcstgestellt werden könne . Die genaue Begründung der beantragten
Steigerung zu verlangen , sei aber im vorliegenden Falle umso notwendiger,
als bereits zum Mattermine 1920 eine Sieigerung der Mielzinse in diesen
Häusern vorgenommen wurde , bezüglich welcher allerdings von keiner Seile
ein Antrag auf Entscheidung dos Mictamtes über ihre Zulässigkeit gestellt
worden sei, von welcher aber anzunehmen sei, daß sie auf der Erhöhung der
Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser beruhe.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver-
sahrenS bekämpft , weil das Mictamt das Verfahren Uber di- beiden Häuser,
die eine Veiwaltungseinheit bilden , getrennt durchgesührt und dem Anträge
auf Vertagung der Verhandlung zwecks Herbeischafsung der von dem Mielamte
alS notwendig bezeichneten Ergänzung der Belege keine Folg - gegeben habe.

Hierüber hat der Vcrwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen:
Was zunächst die getrennte Durchführung der Verhandlung über die

beiden den Beschwerdeführern gehörigen Häuser anbclangt , so konnte darin
keineswegs ein Berfahrensmangel erkannt werden , weil im Gegenteile die Be¬
stimmungen der Mieterschutzverordnuna Uber die Zulässigkeit der Mietzins¬
erhöhung eine getrennte Behandlung der einzelnen Häuser bedingen , indem die
zulässige Höhe der Zinssteigerung einerseits von dem Ertrage des HauseS , um

4. bis II . Wohnungsanforderungen.
12 . Verkehrsregelung im 17 . Bezirke.
13 . Entziehung es Hcvammendiploms.
14 . Drogistenkonzeiston.
15 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

Verzeichnis der : m Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und lmvandesgesetzbkatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Bollzugsanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

dessen Mietzinse es sich handelt und anderseits von den bei diesem  Hause
erwachsenen Mchcauslagm für die Erhaltung und Verwaltung » für öffentliche
Abgaben und für die Verzinsung der darauf haftenden Pfandschulden abhängig
ist, ferner bei der Berechnung der Mehrauslagen für die Erhaltung des Hauses
auch dessen Baubestand in Betracht kommt und bei der Prüfung der Zulässigkeit
der Eihöhung der einzelnen Mietzinse unter der Voraussetzung des §2 »,
Mieterschutzverordnung , die besonderen Umstände des einzelnen Falles zu be¬
rücksichtigen sind.

Dog gen mußte die Beschwerde hinsichtlich der weiteren Bemängelung
des Verfahrens als begründet erkannt werden . Das Mietgmt war alleebingS
berechtigt , von den Beschwerdeführern auch die Vorlage der zur Begründung
ihres Anlrages erforderlichen Belege zu verlangen , und es war Sache der
Beschwerdeführer , diese Belege , beziehungsweise die vom Mittamte als not¬
wendig befundene Ergänzung zu beschaffen. Wenn aber , wie im gegebenen
Falle , die Antragsteller ta sachlich Belege beigebracht haben und das Mietamt
nur die Frage der Eignung und Zulänglichkeit der Belege ander - beurteilt
hat als die Antragsteller , so konnte dies für die Antragsteller , die sich zur
Durchführung der von dem Mietamte als notwendig bezeichneten E gäuzungcn
bereit erklärt hatten , nicht die Säumnisfolge der gänzlichen Abweisung deS
Beg . hrens , sondern lediglich den Auftrag des Mictamtes nach sich ziehen , diese
Ergänzung und Klaistellung der Belege zu bewirken . Zu diesem Zwecke wäre
es unvermeidlich gewesen , von dem im Z 3, Absatz 3 der Ministerialverordnung
vom 9 . Februar 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , ausdrücklich vorgesehenen Miltel
der Vertagung der Verhandlung Gebrauch zu machen , weil auf andere Weise
die gemäß Z 6 der eben erwähnten Ministerialverordnung dem Vorsitzenden
obliegende sachgemäße und gründliche Erörterung des Falles bei der Ver¬
handlung nicht zu bewerkstelligen war . Dadurch , daß dar Mittamt die von
ihm erkannte Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit der Belege lediglich zum
Anlässe genommen hat , um sofort mit der gänzlichen Abweisung des gestellten
Antrages vorzugehen , hat es gegen wesentliche Grundsätze des Verfahrens ver¬
stoßen , weshalb mit der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorgegangen
werden mußte.

Ä.

Mangelhaftes Verfahren bei einer Mietzinserhöhung.
Es begründet einen Verfahrensmangel , wenn nichc zu ent¬

nehmen ist, auf welchen tatsächlichen Annahmen die Entscheidung
beruht.

Der VerwaltungsgerichtShof hat über Beschwerde d -S Dr . P.
als Zwangsverwal .er des Hauses Wien , 2 W .-Straße 24 , gegen
die Entscheidung des MietamteS für den 2 . Bezirk in Wien vom
13 . August 1920 , Reg -Z . 1337 und 1369/20 , betreffend eine
Mietzinserhöhung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Eutscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat als Zwangs-
verwafter des Hauses , Wien , 2 . W .-Straße 23 , am 23 . Juni >920 bei dem
Mi tamte Wien 2 um die Genehmigung angeiucht , die Mietzinse bei den
einzelnen Parteien des Hauses in verschiedener Weise, und zwar um rund 20
bis 65 Prozent erhöhen zu dürfen . Diesem Anträge gab das Mietamt , das
bereits im Jänn -r 1920 eine gleichmäßige Steigerung der Mietzinse aller
Parteien um 12 3 Prozent genehmigt hatte , mit der Entscheidung vom
l3 . Oktober 1920 , Z . 1337 und >361/20 , nur i soweit Folge , als es eine
gleichmäßige Erhöhung der Mietzinse um 18 Prozent mit der Begründung
als zulässig erkannte , daß die Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen
für die Erhaltung des Hauses nur eine solche Steigerung rechtfertige.
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Diese Entscheidung wird in der Beschwerde mit der Einwendung bekämpft,
daß das Mietamt mit Unrecht der Erhöhung der regelmäßigen Auslagen siir
Erhaltung und Verwaltung d-S Hauses den Bruttozins für das ganze Jahr
und nicht für die Zeitperiode gegenüberstellt hat , für welche diese Mehraus¬
lagen nachgewiesen wurden.

Der Verwalmngsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Das Mietamt gibt zwar in der Gegenschrift zu , daß es seiner Berech¬

nung den Bruttozins für das ganz - Jahr zugrundegelegt habe , weil im Sinne
des Z 2 Mieterschutzverordnung alle Auslagen für die Erhaltung und Ver¬
waltung des Hauses , mögen sie in welchen Zeitabschnitt des Jahres iminer
fallen , als regelmäßige Auslagen auszusassen seien. Allein , es,sist weder aus
den Verhandlungsschriften , noch aus der angefochtenen Entscheidung zu ent¬
nehmen , auf welchen tatsächlichen Annahmen letztere beruht , das ist, welche der
vom Beschwerdeführer geltend gemachten Mehrauslagen und mit welchem
Betrage sie als anrechenbar erkannt wurden . Der Beschwerdeführer hat nämlich
in seiner eingangs bezeichneten Eingabe lediglich im allgemeinen auf die Er¬
höhung der Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses , für
die Wasservenützung , Beleuchtung und Kaminfegung hing wiesen und hie-
nach , ohne - eine Berechnung der MebrauSlagen im einzelnen aufznstellen,
letztere m der Endsumme nut 9629 L 85 ü , beziehungsweise unter Hinzu¬
rechnung eines 60prozentigcn Steuerzuschlages im Betrage von 5777 L 91 ü
mit zusammen 15 .407 L 76 ü festgesetzt.

Diesen Mehraufwand kann das Mietamt seiner Berechnung nicht zu-
grundegelegt haben , weil sich bei dessen Gegenüberstellung gegen den Brutto-
zms von 25 .180 L eine wesentlich höhere Zinssteigerung ergäbe , als das
Mietamt als zulässig erkannt hat . Auf Grund welcher Annahme aber die
belangte Behörde schließlich zu der Zulässigkeit einer 18prozenttgen Zins¬
steigerung gelangt ist, dasür fehlt jeder Anhaltspunkt.

Da sonach dem Verwaltungsgerichtshofe die Möglichkeit benommen war,
in eine sachgemäße Ueberprüsung der angefochtenen Entscheidung einzugehen,
mußte sie wegen dieses Versahrensmangeis gemäß Z 6 des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzeS aufgehoben werden . (Erkenntnis des Verwallungsgerichts-
hofes vom 16 . Dezember 1920 , Z . 5559 , M .Abt . 15 , 72 .)

S

Zugrundelegung des Durchschnittszinses der beiden
letzten Steuerjahre zur Berechnung des Mietzinses.

Es bildet weder eine Gesetzwidrigkeit , noch einen Mangel
des Verfahrens , wenn der DurchfchmttSzms der beiden letzten
Steuerjahre der Berechnung zugrundegelegr wird.

Der VcrwaltungsgerlchtShvf hat über die Beschwerde des
A . R . ln Wien gegen die Emscheidung des Mietamtes für den
Io . Bezirk in Wien vom 22 . Mal 1920 , Z . 465 bis 467/20,
betreffend eine Mietzinserhöhung , die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entschridungsgründe:  Mit der Entscheidung des Mietamtes
für den 10 . Bezirk vom 22 . Mai 1920 , Z . 465 dis 467 , wurde die zum
1. Mai 1920 vorgenommene Erhöhung dir Mietzinse für die Wohnungen im
Hause 10 . D .-Gaffe Nr . 6, um 40 Prozent gemäß KZ 2 und 10 der Mini-
sterialverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G -.Bl . Nr . 881 , nur bis zum
Ausmaße von 88 Prozent für zulässig erklärt , da zum mindesten nur in diesem
Lusmaec eine Erhöhung der jährlichen regelmäßigen ErhattungS - und Ver¬
waltungsausgaben » ach KnegSbeginn emgctielen ist.

lieber o>c hieranitS eingemachte Beschwerde hat der Gerichtshof nach¬
stehendes erwogen:

Der Beschwerdeführer wohnt im Hause 10 . D .-Gassc Nr . 6, für welches
eine bLpro . oc MictzinSeryLhiing für zulässig erkannt worden ist. Gegen
diese Entscheid gen , welche die Zahlen s6o drs 467 tragen , ist tu erster Linie
die vorliegende Beschwerde gerichtet . Wenn dieselbe auch die MletzinSerhöhung
für das Haus 10 . L- Gaffe Nr . 27 ansichl , eijcheinr dt - Beschwerde , da Be¬
schwerdeführer in dirfem Hause nicht wohnt und auch eine Bevollmächtigung
zur Veriretung der in dic>em Hauch wohnhaften Palleten nichi nachgewiesen
ist, mangels der Legittmation des Beschwerdeführers unzulässig , nachdem der¬
selbe durch die Erhöhung der Mietzinse im Hause L.-Gasfe Nr . 27 in seinen
Rechten nicht verletzt sein kann.

Die Beschwerde wendet sich weiter dagegen , daß der Bruttozins in An¬
sehung des Hauses D . Gaffe Nr . 6 nut 18.255 II angenommen worden ist,
während er nach den Sleue,alten und den Auszeichnungen der Hausinneyavung
22 .476 L beträgt . Es tage eme unrichtige Grundlage für die -üerechnung der
MielzinSerhöhung vor . Seitens des belangten Mietamtes wird als richtig
zugegeben , baß der Brullozins in » 18 .255 H angenommen worden ist, und
dem beigrfüzt , daß das Mielamt sich nicht des tatsächlichen Bruttozinses des
lautenden ZinSjahres zum Zwecke der Feststellung der zulässigen Erhöhungen,
sondern , wie bei jeder Verhandlung heroo,gehoben wiro , des richliggestiltte»
DurchjchNltlszinjeS der Hauszinssteuervorschreibung für die laufenden « leuer-
jahre , das ist im lonkrclen Falle für die Jahre 1919 und 1920 , bediene.
Der rlchliggistellle Durchschnutszius wird deshalb bei Ermittlung der zulässigen
Steigerung angewendct , weit bas ZmSerttägms des lausenden Berwaliungs-
jahrcs in seinen Schlugziffern noch nicht vouiegt und mit Genauigkeit nicht
ermittelt werden kann . Der Durchschnittszuis der beiden letzten Sleuerjahre,
berechnet aus zwei abgeschlossenen VerivalwngSjahren ) bietet eine bessere
Gewähr für die Ermittlung des zulässigen SuigerungsausmaßeS.

Der Gerichthof hat erwogen , daß nach Z 2, Pkt . 2 der zitierten Ver¬
ordnung die Erhöhung für den einzelnen Mietgcgenstand nicht mehr betrugen
darf , als auf ihn vom Gesamtbetrag - der nach Absatz I zu berücksichtigenden
Erhöhungen bei gleichmäßiger Verteilung nach dem Verhältnisse des einzelnen
Mietzinses , zur Gesamtsumme der Mietzinse und der Mietwerte nicht «er-
mieleler Bestandteile (der Stcuervorschreibung zugrundegelegter Mietwert des
Hauses ) entfällt . Au » dieser Bestimmung der Verordnung ergibt sich, daß der
der Stcuervorschreibung zugrundegelegte Mietwert eines Hauses , welcher aber
immer nur der Mietwert des der Vorschreibung vorangegangenen Jahres sein
kann , zugrnndegelegt werden kann . Wenn daher das Mietamt aus Gründen
der Zweckmäßigkeit und Genauigkeit in der Feststellung deS reinen Mietzinses
auf den Durchschniltszins der beiden letzten Steuerjahre zurückgreist und nicht
den schwer genau bestimmbaren Zins des laufenden Jahres bei der Berechnung
der zulässigst Erhöhung des Mietzinses in Anschlag bringt , so konnte hierin
weder eine Gesetzwidrigkeit , noch eme Mangelhaftigkeit des Verfahrens erbl ckt
werden , weil di- im Z 2, Pkt . 2 , angeordnete gleichmäßige Verteilung nach
dem Verhältnisse des einzelnen Nettomietzinses zur Gesamtsumme der Miet¬
zinse nicht berührt wird , für die Erhöhung aber die festgestellten Mehrauslagen
maßgebend sind . Daß aber in der Zwischenzeit eine ungleichmäßige Steigerung
der Zinse slattgefunben hat , wird nicht bchaupiet.

Die Beschwerde führt des weiteren aus , daß die Ausgaben für ehemalige
Herrichlungen , zum Beispiele Spenglerarbeiren , bloß für ein Jahr kalkuliert
worden sind , während eine Austeilung auf mindestens fünf Jahre hätte erfolgen
sollen , da die Herrichtungen mindestens zehn Jahre hindurch dem Hause zuguti-
kommen werden . Die Häuser wären im Vorjahre erwotben , dann hergerichtet
worden , die Mieter sollen jetzt die Kosten sogleich durch Erhöhung der Miel¬
zinse tragen Helsen. In diesem Punkte entsprechen die Beschwerdeaussührungm
Nicht der Aktenlage . Bei der Verhandlung vom 22 . Mat 1920 wurden die
regelmäßig wiederkehrenden Auslagen in ihrem ursprünglichen Betrage und in
dem nach eingetretener Erhöhung angeführt ; bezüglich der Dachdecker - und
Spenglerarbeiten aber , worauf sich offenbar die Beschwerde bezieht , wurde eine
Aufteilung für zehn Jahre vorgenommm , so daß in diesem Punkte den An¬
sprüchen des Beschwerdeführers , soweit es sich um das Haus 10 . D .-Gasse 6
handelt , entsprochen erscheint . Im übrigen fallen die Feststellungen und all¬
fälligen Austeilungen nachgewiesener Auslagen , welche die Grundlage der Miet¬
zinserhöhung zu bilden haben , im Bereiche des H 2 der Mieterschutzverordnung
tn die auf Grund sachlicher Würdigung der maßgebenden Verhältnisse vorzu-
nehmende freie Beurteilung der zuständigen Behörde und können vom Ber-
waltniigsgerichlshofe nur in der Richtung überprüft werden , ob die Ermitt¬
lung der nach Kriegsbeginn eingetretenen Erhöhungen in einem formell ein¬
wandfreien , dem Grundsätze des Parttiengchörs Rechnung tragenden Ver¬
fahren erfolgt ist. In dieser Richtung führt die Beschwerde selbst an , daß
die Bemängelungen bei der Verhandlung vor dem Mietscnate vorgebracht
worden sind.

Wenn die Beschwerde sich des weiteren auf die Verhältnisse der frag¬
lichen Häuser im Jahre 1914 beruft und aussübrt , daß in diesem Jahre die
Häuser nicht voll bewohnt waren , daher Zer damalige Brutlozins den tatsäch¬
lichen Verhältnissen entsprochen und eine bedeutend größere Differenz verursacht
hat , so war lediglich festzustellen , daß für die Beurteilung der Zulässigkeit der
Erhöhung der Durchschniltszins der Jahre 1919 und 1920 in Betracht kam
und daß , wie schon eingangs erwähnt , Las Haus 10 . L.-Gasse 27 nicht in
Frage kommt.

Die Beschwerde mußte daher als unbegründet abgewiesen werden.

Wohnmlgsanforderuuge » .Ä.
Eine Untermiete kann , abgesehen von dem Ausnahmsfalle des
K 1093 des a . b. G .-B . , nach H 1098 dieses Gesetzes nur
zwischen dem Mieter und einer dritten Person , nicht aber zwischen
dem Eigentümer der Sache selbst und einer anderen Person als
Mieter eingegangen werden . Sie setzt voraus , daß der in Unter¬

miete gegebene Gegenstand selbst gemietet wurde.
Verwaltangsgerichtshofeclenntnis vom 19 . Oktober 1920,

Z . 4339 , M .Abt . 15 , 8485/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der

Karoline E . in Wien gegen die Entscheidung deS Mietamtes VI
vom 28 . November 1919 , Z . 2332/111/19 , betreffend eine Wah-
nungsanforderung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde unter Verwerfung des Einspruches der Beschwerdesüvrerin , Eigentümerin
der Hauses in Wien , 6 . B .-Gaffe 6 , die Entscheidung der Wohnungsamtes
der Stadt Wien für den 6 . Bezirk vom 25 . Oktober 1919 , mil welcher die
Wohnung Tür Nr . 6 in genanntem Hause anzcfordert worden war , im
Grunde des ß 4, Absatz 6 a der Kundmachung der niedcrösterrcichischen
Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , bestätigt , da fest-
gestellt erscheint , daß di - Wohnung zur Gänze untervermietet ist. Dir Beschwerde
richtet sich gegen diese Entscheidung wegen unrichtiger Anwendung des Gesetzes
und wesentlicher Mängel des Verfahrens . Denn Beschwerdeführerin habe im
Einsprüche geltend gemacht , daß sie diese Wohnung als Eigentümerin des
Hauses laut Mietvertrages mit 1. Oktober 1919 direkt au den Hotelportier
Josef B . vermietet und folglich eine Hauptmiete >md keine Untermiete vorlrege.
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Von einer Untermiete könne nur gesprochen werden , wenn ein Mieter , nicht
aber wenn der Hauseigentümer selbst eine Wohnung vermietet , weshalb auch
die Bezeichnung des Joses B . im Erhebungsprotokolle als Untermieter un¬
richtig sei, da zwischen der Beschwerdeführerin als Hauscigentümerin und In¬
haberin der Wohnung keine dritte Person als Hauptmieier stehe. Auch der
Umstand , daß die Wohnung möbliert war , kann das Rechtsverhältnis nicht zu
einer Untermiete machen , zumal nur ein einheitlicher Zins für die Wohnung
entrichtet wird . Unrichtig sei, daß Beschwerdeführerin im Zeitpunkte der Er¬
hebung Wohnungsinh - Herin gewesen sei. Schließlich wird noch darauf hinge¬
wiesen , daß im Widerspruche mit der Entscheidung des MiclamteS der
beschwcrdesührenden Partei mündlich verkündet wurde , daß die Wohnung
Wegen Leerstehung in Anspruch genommen werde , was jedoch unrichtig wäre,
da bereits die Fahrnisse des Mieters in die Wohnung eingebracht waren und
überdies bei Annahme der Leerstehuug das Verfahren zur Feststellung dieses
Umstandes ein mangelhastes gewesen wäre.

Hierüber erwog der Berwaltungsgerichtshof nachstehendes :
Was die Einwendung gegen die Tatsache der Leerstehung der in Frage

stehenden Wohnung anbelangt , welche die Beschwerde für den Fall vorbringt,
als angenommen werden sollte , daß die Anforderung der Wohnung wegen
Leerstehung (Z 4, Punki 1 der angeführten Kundmachung ) stattgesunden habe,
weil angeblich in diesem Sinne die mündliche Verkündigung der Erkenntnisses
des Melanites sei, so konnte der V -rwaltungsgerichtshos diese Einwendungen
übergehen . Denn nach der Lage der Asien hat die Anforderung lediglich nach
Z 4 , Absatz 6 » der Kundmachung der niederöstercichilchen Landesregierung,
also mit Rücksicht auf di - eifolzte Uutervermietung der Wohnung , stattgifunden
und ist auf allfällige Abweichungen hievon bei mündlicher Verkündigung der
Entscheidung , die durch die mehrfach angeführte Kundmachung der niedcröster-
reichischm Landesregierung keineswegs obligatorisch vorgeschriebe » und demnach
nicht ausschließlich maßgedciid ist, durch den Berwaltungsgerichtshof , der im
Sinne des Z 2 des Verwaltungsgerichtsbofgesetzes über die Gesetzlichkeit der
von der Beschwerde angefochtcne Entscheidung zu erkennen hat , keine Rücksicht
zu nehmen gewesen.

Was aber den in der schriftlichen Entscheidung durch di- Behörde für
die Anspruchnahme der Wohnung angeführten Grund anbclangt , daß die
Wohnung als Ganzes unvermietet ist, vermochte der Gerichtshof diesen nicht
als gegeben anerzukennen . Es ergibt sich aus den Akten , daß Beschwerde¬
führerin Eigentümerin des HauscS 6 . B .- Gassc 8 ist und als solche die Wohnung
Nr 6 im Zeitpunkte der Inanspruchnahme an Joses B . vermietet hat . Denn
im Erhebungsbogen vom 8 . Oktober 1918 wird Beschwerdeführerin als Eigen¬
tümerin des Hauses und als alleinige Wvhnungsinhaberin der möblierten
Wohnung bezeichnet . Bei dieser Sachlage kann hier aber von einer Untermiete
lAsterbestand ) mch ! gesprochen werden . Denn eine solche kann , abgesehen vom
AuSnahmssalle des 8 1095 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches , der
hier nicht zutrifft , nach Z 1098 deS allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nur
zwischen einem Mieter  und einer dritten Person , welche diesem gegenüber
wieder als Bestandnehmer erscheint , nicht aber zwischen dem Eigentümer
der Sache selbst und einer anderen Person als Mieter eingegangen werden.
Sie setzt voraus , daß der in Untermiete gegebene Gegenstand selbst gemietet
wurde . Daß der Ausdruck „untervermietet ' in der angeführten Stelle der
Kundmachung nur in diesem Sinne verstanden werden kann , beweisen zahi-
reiche andere Stillen der Kundmachung , besonders ß 12 derselben , wozwischen
„Hauseigentümer " und „ Untervermicter " . der „ Hauptmiete " und „Untermiete"
genau unterschieden wird . An diesem Rechtsverhältnisse ändert auch die Tat¬
sache nichts , daß etwa die Hauscigentümerin die fragliche Wohnung für sich
vorbehielt oder daß Josef B . in der Aufnahme des Wohnungsamtes vom
84 . Oktober 19 ! 9 als „ Untermieter " bezeichnet ist, weil in der gleichen Ur-
künde Beschwerdeführerin als HauSeigentümerin und Wohnungsinhaberin be¬
zeichnet ist, daher jene Bezeichnung offenbar unrichtig war.

Da somit im vorliegenden Falle eine Untermiete nicht vorlag und die
Entscheidung , die eine solche annimmt , auf einer irrtümlichen Ncchtsanschauung
beruht , war diese nach 8 7 deS BerwaltungsgerichtshofgesetzeS aufzuhebcn.

S

Von der Partei über relevante Tatsachen angebotene Beweise
dürfen bei sonstiger Mangelhaftigkeit des Verfahrens vom Miet-
amte nicht stillschweigend übergangen werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 19 . November 1920,
Z . 4939/20 . M .Abt . 15 9845/20.

Der VerwaltrmgsgerichtZhof hat über die Beschwerde des
Alfons M . in Wien wider die. Entscheidung des Mietamtes IV der
Stadt Wien vom 27 . März 1920 . Reg .-Z . 51/ ^ , betreffend eine
WohmmgSanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 12 . Dezember 1919 die im Hause Wien , 4 . K.-Gaffe 6,
Tür 10 , an Alfons M . vermietete Wohnung gemäß ß 4, P . 8 , lit . ö der
Kundmachung der ni -derösterreichisch -n Landesregierung vom 3 . Juni 1919,
L.- G .-BI . Nr . 160 , angefordert , weil sestgestellt erscheine, daß diese Wohnung
zwar zum Bewohnen eingerichtet sei, jedoch tatsächlich nicht benützt werde . Dem
vom Wohnungsinhaber dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mietamt
Wien IV mit der Begründung keine Folge , daß der vom Wohnungsamt-
geltend gemachte Anforderungsgrund nicht widerlegt , vielmehr festgestellt sei,

daß der Mieter beinahe nie in der Wohnung anwesend sei und nur vier - bis
fünfmal im Jahre dort nächtige . .

Diese Entscheidung wird von Alfons M . in der Beschwerde mit der Ein¬
wendung bekämpft , daß das Verfahren wegen Nichtaufnahme der von ihm
angeborenen Beweise mangelhaft erscheine.

Diese Einwendung mußte der Gerichtshof als begründet erkennen . Denn
der Beschwerdeführer hat sich in seinem Einspruch - gegenüber der dem An-
forderungsbcscheide zugrunde gelegten , ans Angaben des Hausbesorgers und
der Hauseigentümerin beruhenden , im ungünstigen Tatbestandsannahme zum
Beweise des Gegenteils , nämlich deS Umstandes , daß er m der angeforderten
Wohnung „ständig logiere ' , auf die Zeugenschaft seiner Haushälterin berufen.
Dieses Beweisanbot durfte nicht übergangen werden , weil es eine , hier sogar
die einzige , für die Entscheidung des Streitfalles relevante Tatsache , das ist
die Benützung der Wohnung durch den Beschwerdeführer , zum Gegenstände
hatte und eine verläßliche Beweisführung die Erhebung aller für und wider
vorgebrachten tatsächlichen Umstände voraussetzt.

In der Uebergchung des angcbolenen Gegenbeweises liegt somit ein
wesentlicher Verfahrrnsmangel , der zur Aushebung der angefochtenen Entscheidung
führen mußte . .

a.
1. Aus der Textierung der Anfvrderungsvcrordnung geht

hervor , daß der Anforderungsgrund wegen Verwendung einer
Wohnung zu unerlaubten Zwecken auch dann vorliegt , wenn dem
Inhaber einer Wohnung weder eine Verletzung des allgemeinen
Strafgesetzes , noch eine Ueberrretung von polizeirechllichen Normen
zur Last fällt ; es ist vielmehr die Tatsache hinreichend , daß eine
Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde.

2. Diese Anforderungsmöglichkeit besteht gegen den Inhaber
einer Wohnung , gleichviel ob er sie als Hauseigentümer oder
als Mieter inne hat.

Es bedeutet einen Verfahrensmangel , wenn die Anforderung
nicht die Tatsachen angibt , die nach Anschauung der Behörde
dem Tatbestand der unerlaubten Verwendung der angeforderten
Wohnung bilden . »

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . November 1920,
Z 4764/20 , M .Abt . 1b 9357/20.

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Hedwig G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes III
vom 12 . Jänner 1920 , Reg .-Z . 120/11/19 , betreffend Wohnungs¬
anforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften
Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Laut eines Polizeiberichtes vom 3 . De-
zember 1919 wurden in der Wohnung der Beschwerdeführerin am 2 . Dezember
halb 12 Uhr nachts 30 Personen angetroffen , die bei Champagner und Klavier-
Vorträgen bei Petroleum - und Karbtdbeleuchtung sich unterhielten . Bakkarat
war um diese Zeit noch nicht gespielt worden . Champagncrflaschen,
für die (schlechteste Qualität ) 250 bis 300 L verlangt und
bezahlt wurden , waren  eingekühlt , B r ö t ch e n mit Schnitzeln
und Ko m Pot waren in derKüche vorbereitet.  Der Champagner
war von Paul B ., di - Lebensmittel von Anna F . mitgebracht worden.

Auf Grund dieser Anzeige erfolgte die Anforderung der Wohnung mit
Verfügung des Wohnungsamtes der Stadt Wien vom 6 . Dezember 1919
gemäß 8 4 , Punkt 6 , lit . o der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , da sestgestellt erscheine,
daß die Wohnung zu unerlaubten Zwecken (Gelage ) verwendet wurde.

In einer formlosen , vom Mietamte Wien als Einspruch behandelten
Eingabe führte die Beschwerdeführerin aus , daß ein Herr nach einer Zeitungs¬
annonce zu ihr kam, um zwei Zimmer mit der Bemerkung zu mieten , daß er
zweimal in der Woche den Besuch mehrerer Leute habe . Das Ergebnis der
Erkundigung über diesen Herrn sei ein günstiges gewesen . Ferner heißt es:
„Ich sperrte das Gas und elektrische Licht ab , so daß ich nichts unerlaubtes
tue , und blieb in meinem Zimmer . Die Leute waren nicht laut , spielten Klavier
und unterhielten sich. Das war alles . Nur hatten sie auf der Gaff - Auto
stehen und dadurch glaubten die Leute, es wäre etwas Unrechtes . " In zwei
nachgcfolgten Schreiben an den Magistrat Wien verwies sie auf die Schwierig¬
keit, in dem ihr und ihren Geschwistern gehörigen Hause eine andere als die
angeforderte Wohnung zu erlangen.

Bei den Akten erliegt eine Aufnahmeschrist vom 12 . November 1919,
derzufolge der Bericht des Polizeikonimifsariates Landstraße , vom 3. Dezember
1819 verlesen wurde und di - anwesende Beschwerdeführerin be^ upt -t -, von
den ganzen Vorkommnissen nichts gewußt zu haben . Ein Antrag auf Ver¬
nehmung des Polizeikowmissärs Dr . F . wurde als irrelevant abgelehnt , da
das Revisionsprotokoll des Polireikommissariates genügend Aufschluß gebe.
Die vorgebrachten Familienv -rhältniffe seien nach Ansicht des Senates keine
derartigen , daß bei billiger Rücksicht die Aufhebung der Anforderung zu ver¬
anlassen wäre . Nach Durchführung der Einspruchsverhandlung erfloß die an-
g-fochtene Entscheidung , mittels deren der Einspruch verworfen wurde , da die
Tatsache der Benützung für unerlaubt - Zweck- in der Verhandlung nicht ent¬
kräftet werden konnte.
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Dagegen ist die Beschwerde gerichtet . Dieselbe macht ^'geltend : I . Das
Verfahren sei mangelhaft gewesen , soferne die polizeilichen Erhebungen kein
Material zu Tage gefördert hätten , aus dem hervorgehen würde , daß die
Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde . Dir zur Anwendung
gelangte gesetzliche Bestimmung sei eine Strafnorm und cs sei Unterlasten
worden , die von der Beschwerdeführerin beantragte Einvernehmung des Polizei-
kommifsärs Dr . F darüber , daß die Erhebungen weder eine unerlaubte Be¬
nützung der Wohnung , noch das Verschulden der Beschwerdeführerin ergeben
hätten , durchzuführen . 2 . Es könne die Beschwerdeführerin als Eigentümerin
des Hauses , in dem die Wohnung sich befinde , die schwere Strafe der Wohnungs¬
anforderung nicht treffen , weil ihr lein Berschu den zur Last falle und überdies
sei unterlassen worden , auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Familienrücksichten billigen Bedacht zu nehmen.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen:
Aus der gegensätzlichen Gegenüberstellung der Anforderungsgründe des

Z 4 , Punkt 6 , lit . o der eingangs erwähnten Kundmachung der niederöster-
reichilchen Landesregierung , nämlich der erfolgten Bestrafung wegen lieber-
tretung der Mieterswutzverordnung durch rechtskräftiges Erkenntnis und der
Verwendung einer Wo nung zu unerlaubten Zwecken geht hervor , daß der
zweite Anforderungsgrund auch dann vorliegt , wenn dem Inhaber einer
Wohnung weder eine Verletzung deS allgemeinen Strafgesetzes noch eine
Uebertrelung von polizeirechttichen Normen zur Last fällt . Vtelmehr ist die
Tatsache ausreichend , daß eine Wohtmng zu unerlaubten Zwecken verwendet
wurde , um die Anforderung gegen deren Inhaber zu rechtfertigen . Es handelt
sich dabei lediglich um den Zweck, eine , unerlaubten Zwecken dienende Woh-
nung zur Milderung der Wohnungsnot zu verwenden Aus der Fassung der
auf diese Verwendung bezüglichen Bestimmung geht hervor , daß sie zur An¬
wendung zu bringen ist gegen den Inhaber einer Wohnung , gleichviel , ob er
sie als Hauseigentümer »der als Mieter inne hat.

Etwaigen Härten , die sich aus dieser Bestimmung in dem seltenen Falle
ergeben könnten , wenn der Inh bei der Wrbnung an ihren Mißbrauch leine
Schuld trägt , kann durch die Uebung von Rücksichten gemäß Z 4 , Absatz 2
und durch nachträglichen Verzicht der Gememde gemäß Z 12 , Absatz 1 der
Kundmachung begegnet werden . Die Anwendung beider Bestimmungen liegt
aber im Ermessen der Gemeinde , so daß in diesem Punkte die Beschwerde sich
gemäß Z 8 , lit . e des Verwaltungsgerichtrhofgesetzes als unzulässig erweist.

Es kann deshalb in der Uebergehung der Bewcisanträgc der Beschwerde¬
führer , daß die beanständete Verwendung ihr r Wohnung ohm ihr Wissen
erfolgt sei, ein Versahrensmangel nicht erblickt werden

Wohl - aber liegt ein Mangel der angefochtenen Entscheidung darin , daß
sie nicht ausreichend begründet n orden ist, soferne weder die Tatsachen ange-
geben wurden , die nach Anschauung der belangten Behörde den Tatbestand
der unerlaubten Verwendung der angeforderten Wohnung bilden , noch auch
die Rechtsnorm deren Anwendung zur Feststellung der Uner aublheit der Ver¬
wendung geführt hat.

Die angefochtcne Entscheidung mußte darum gemäß Z 6 des VerwaltungS-
gerichtshofgesetzes behoben werden.

7 .
1. Als leerstehend ist eine Wohnung dann nicht anzusehen,

wenn sie schon an eine neue Mietpartei vermietet wurde , bevor
sie vom früheren Wohnungsinhaber geräumt wurde , und nur
für die kurze Dauer der infolge des Inhaberwechsels eingetretenen
Unbenützbarkeit von Möbeln entblößt ist.

2 . Als Doppelwohnung kann eine Wohnung nicht angesehen
werden , wenn eine Partei , die eine neue Wohnung in Bestand
genommen hat und auch schon benützt, die schon weiter vermietete
alte Wohnung lediglich für die Dauer des Wohnungswechsels,
also für die zum Umzuge erforderliche Zeit ebenfalls noch in
Benützung hat ; es müßte vielmehr entweder aus der Länge der
Zeit oder aus anderen Umständen die Absicht oder doch zumindest
das Bewußtsein des Benützungsbercchtigten erhellen , einen mit
den Zwecken der Ansorderungskundmachung unvereinbarlichen
Dauerzustand  einlreten zu lassen.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 3. November 1920,
Z . 3949/20 , M Äbt . 15 , 9167/20.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Karl L. in Wien gegen die Entscheidung deS MictamteS II der
Sladt Wien (Senat für WohnungSanforderungen ) vom 9. Juni
1920 , Z . 11/1569 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die an-
gefochtene Entscheidung al« gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch e i b u n g s g r ün d e : Beim Wohnungskommiffär für den
2 . Bezirk in Wien erschien der im 3 . Bezirke , H .- Straße Nr . 19 , wohnhafte
Max Hugo F und st llte dem Wohnungsamt - seine bisher ungekündigte
Wohnung Wien 2 ., A .-Straße Nr . 1 , bestehend aus zwei Zimmern , einem
Kabinette , Vorzimmer und Küche, zur Verfügung . Mit dem Bescheide des
Wohnungsamtes vom 29 . April 1920 — zugestellt dem Hauseigentümer , dem
heutigen Beschwerdesührer Karl L. am 30 April 1920 — wurde die Wohnung
unter Berufung auf Z 4 , Absatz I , Punkt 2 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , mit
der Begründung angesordert , daß sie als Doppelwohnung  all¬

zu sehen sei und leer stehe.  Im Einbrüche führte Karl L. wörtlich
aus : „ I . Die angeforderte Wohnuno ist von Max Hugo F . schon seit Jahren
bewohnt . I » derselben wohnen der Mieter samt Frau und mehreren Kindern.
Der Mietvertrag wurde auch nicht gekündigt . Wieso das Wohnungsamt von
einer unbewohnten Wohnung sprechen kann , ist unerfindlich . Beweis : Haus¬
besorgerin Cz . des HauseS als Zeugin . — 2. Auch von einer Doppelwohnung
kann nicht die Rede sein . In der angeforderten Wohnung wohnt der Mieter.
Was er sonst getan hat , ist allerdings unbekannt . Vielleicht will er ohne
Kündigung ausziehen und im Wege der Anforderung von der Haftpflicht des
Mietzinses für die Kündigungsperiode befreit werden . Der WohnungSkommistär
ist jedoch nicht das geeignete Organ , um dem Mieter hiebei zu Helsen. " — Es
erliegt in den Alten die unbeglaubigte Kopie eines von Karl L. an einen
gewissen Bernhard A. gerichteten Schreibens , datiert vom 25 . April 1920 , in
dem es heißt : „ Nachdem ich von meiner Hausbesorgerin hörte , daß die in
meinem Hause Tür Nr . 15 wohnende Partei zum Maitermine 1920 ausziehen
wird , vermiete ich Ihnen diese Wohnung , bestehend aus . . . . . zum Jahres-
mietzinse von . und können Sie dieselbe sofort beziehen , sobald die
jetzige Partei die Wohnung räumt ." Wie sich aus den Akten ergibt , ist Bern¬
hard A . auch tatsächlich anfangs Mai 1920 in die Wohnung eingezogen . Am
9. Juni 1920 « floß die angcfochlene Entscheidung , mit der dem Einsprüche
keine Folge gegeben worden ist, / weil die Wohnung als Doppel¬
wohnung anzusprechen sei und leer stehe.  Bei der Ver-
Handlung sei einwandfrei ftstgestellt worden , daß ' ihr gewesener Mieter Max
Hugo F . zur Zeit der Anforderung , am 29 . April 1920 , zugegebenermaßen
gleichzeitig ein - Wohnung im 3. Bezirke gemietet und zur Verfügung halt -,
in die er am 3. Mai 1920 - ingezogen sei, ohne die angeforderte Wohnung
gekündigt zu haben . Demgegenüber habe die Behauptung des Einspruchs-
Werbers , daß bezüglich der angeforderten Wohnung bereits vor dem Zeitpunkte
der Anforderung , ein Mietvertrag mit einer anderen Partei abgeschlossen
worden sei, als für die rechtliche Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung völlig belanglos , nicht weiter in Betracht gezogen werden können.

Ueber die Beschwerde des Karl L. hat der Verwaltungsgerichtshof nach¬
stehendes erwogen:

Die angefvchtene Entscheidung zieht die Parteicnbehauptung , daß die um¬
strittene Wohnung schon vor dem Zeitpunkte ihrer Anforderung mittels Miet¬
vertrages einer neuen Mietpartei in Bestand gegeben worden sei, nicht in
Zweifel , sondern erklärt sic als für die Fragen der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung , wie sich aus dem Obigen ergibt , irrelevant . Dies aber mit Unrecht.
Denn , wie der Bcrwaltungsgerichtshof schon mit dem Erkenntnisse vom
8 . Jänner 1920 , Z . 2 , ausgesprochen und deS Näheren begründet Kat, läßt
die bloß zu dem Zwecke erfolgte Räumung einer Wohnung , um dem Nach-
folger tn ihrer Benützung Platz zu machen , an sich düse Wohnung noch nicht
als „ leerstehend " im Sinne des ß 4 , Absatz 1, Punkt 1 der zitierten Landes-
regierungskundmachung erscheinen . Ist es alio richtig , daß , was vom heutigen
Beschwerdeführer behauptet wird , die fragliche Wohnung schon, bevor sie vom
früheren Wohnungsinhaber geräumt wurde , an eine neue Mietpartei vermietet
worden war und baß eine Leerstehung , wenn überhaupt , nur durch und für
die kurze Dauer der infolge des Inhaberwechsels eingetretenen Uubenützbarkeit
der Wohnung bestanden habe , so kann von einem aus der Bestimmung des
8 4 , Absatz 1, Punkt 1, ableitbaren Titel zur Anforderung der Wohnung
keine Rede sein.

Aus den gleichen Erwägungen aber , die in dem schon zitierten Vor-
erienntniffe des Berwaltungsgerichtshofes enthalten sind , kann auch von einer
Doppelwohnung im Sinne des Z 4, Absatz 1, Punkt 2 , dann n cht die Rede
sein , wenn eine Partei , die eine neue Wohnung in Bestand genommen hat
und auch schon benützt , die schon . weitervermietete alte Wohnung lediglich für
die Dauer des Wohnungswechsels , also für die zum Umzuge erforderliche Zeit,
ebenfalls noch in Benützung hat . Denn auch von einer Doppelwohnung im
Sinne der Kundmachung kann nur dann gesprochen werden , wenn nicht nur
dieselbe Partei zwei oder mehrere Wohnungen im selben Wohnungsgebiete hat
lZ I , Absatz 1), sondern außerdem entweder aus der Länge der Zeit oder aus
anderen Umständen die Absicht oder doch zumindest daS Bewußtsein des Be¬
nützungsberechtigten erhellt , einen mit den Zwecken der Kundmachung unver¬
einbaren Dauerzustand  einlreten zu lasten . Der bloße Umstand also, daß
die Partei , die die neue Wohnung schon in Benützung genommen hat , für die
Dauer des Wohnungswechsels auch noch die alte Wohnung benützt , ist für sich
allein noch nicht geeignet , den Bestand einer Doppelwohnung zu begründen.

Da dir angesochtene Entscheidung sonach von einer irrigen Rechts-
auschauung ausgegangen ist, war sie aufzubcben , ohne daß der Verwaltungs¬
gerichtshof in die Prüfung des Tatbestandes einzugehen halte.

8 .

Bei der Anforderung einer Wohnung aus dem Titel der ent¬
behrlichen Doppelwohnung ist die im Sinne des § 2 der
Ansorderungskundmachung zu fällende Vorentscheidung präju¬
diziell und es bildet das Fehlen dieser Präjudizialentfcheidung

einen wesentlichen Verfahrensmangel.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Juli 1920,

Z . 2829 , M Abt . 15 , 6036/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Leopold R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 14. Bezirk in Wien vom 5. März 1920 , Z . L1V/340/19,
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betreffend eine WohnungSanfordenmg , die angefochtene Entscheidung
Wegen mangelhaften Verfahrens ausgehoben.

Entscheidungsgründe : Mit einem am 5 . November 1919 an
den Beschwerdeführer als Hauseigentümer des Hauses Nr . 21 in der J .-Straßc
ergangenen Bescheide des WohnungSlommifsärs für den 14 . Bezirk in Wien
wurde die von Leopold N . in seinem eigenen Hause bewohnte , aus 2 Z mmcrn,
) Kabinett , 1 Küche und 1 Vorzimmer bestehende Wohnung angesordert , da
sestgesteüt erscheine , daß die Wohnung nur unzulänglich benützt wird . In dem
gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche machte der Beschwerdeführer
gellend , daß er außer der angesorderten Wohnung keine andere Wohnung
besitze und daß er die angeforderte Wohnung unbedingt benötige ; in Mauer
halte er sich deshalb auf , weil er dort einen Acker und einen Garten habe
und beides seine Anwesenheit sowie fleißige Bearbeitung erfordere ; eine
Wohnung aber habe er in Mauer nicht , sondern wohne dort bei seiner Tochter.

Dem so begründeten Einsprüche wurde von dem Wohnungsamt - für den
14 . Bezirk mit der Begründung keine Folge gegeben , daß der Einspruchs-
Werber , wie durch die Verhandlung frstgestcllt worden sei, außer der angefor-
derten Wohnung noch ein - zweite Wohnung im eigenen Hause in Mauer
bei Wien habe , die von der unverheirateten Tochter des ^Beschwerdeführers,
die in Atzg-rsdorf in Stellung sei. während eines großen Teiles des Jahres
aber auch vom Einspruchswerber selbst benützt werde ^ Die angeforderte
Wohnung werde vor allem deshalb benötigt , damit der Sohn des Einspruch-
leqerS , der eine Anstellung in Wien habe , sich die weiter Fahrt von Mauer
nach Wien erspare . Da der Einspruchsleger in einem Wohngebiete
8 Wohnungen besitzt, deren Belastung im Sinne des Z 2 der Kundmachung
der n -ö Landesregierung vom 30 . Juni 1919 nicht als notwendig anerkannt
erscheint , so erscheine die Anforderung der gegenständlichen Wohnung im Sinne
deS 8 4 , Absatz 1 , Punkt 2 der bezogenen Kundmachung begründet.

lieber die gegen diese Entscheidung hiergerichls eingebrachte Beschwerde
wurde nachstehendes erwogen:

Während vom Wohnungskommistär die unzulängliche Benützung der
Wohnung <8 4 , Absatz 1, Z . 4 der Kundmachung der n .-ö. Landes-
regierung vom SO. Juni 1919 , L.-B .-Bl . Nr . 160 ) als Anfordcrungsgrund
bezeichnet wurde , erfolgte die Zurückweisung des gegen die Anforderung -in¬
gebrachten Einspruches aus dem Gesichtspunkte des Vorliegens von Doppel-
Wohnungen (ß 4, Absatz 1, Z . 2 der bezogenen Kundmachung ) .

Der Verwaltungsgerichtshof hat an der im Erkenntnisse vom 9 . Juni 1920,
Z . 2354 und anderwärts dargelegten Anschauung festgehaltcn , daß einer
Entscheidung deS Mietamtes , mit der aus dem Gesichtspunkte der DoPP - l-
Wohnung  eine Anforderung gegenüber einem Wohnungsinhaber aufrecht-
erhalten wird , der in seiner Anzeige oder im Laufe des Administrativversahrens
geltend gemacht hatte , daß er die Doppelwohnung bedürfe , auch dann , wenn
seinerseits eine Anzeige im Sinne des 8 l der bezogenen Kundmachung nicht
erstattet wurde , die Feststellung vorangchen muß , ob von der Gemeind - die
im 8 2 der bezogenen Kundmachung vorgesehene Entscheidung dahin gefällt worden
ist, daß die Belastung der Doppelwohnung nicht als notwendig erkannt werde.
Liegt dem Mictamte diese präjudizielle Entscheidung der Gemeinde nicht vor,
so ist es zu einem Absprnche über die Berufung nicht berechtigt . Daß im
vorliegenden Fall - zur Zeit der Fällung der angefochtenen Entscheidung eine
solche Entscheidung der Gemeinde Vorgelegen wäre, ist den Akten nicht zu
entnehmen . Di - Entschcidungsgründe beschränken sich in dieser Beziehung auf
di - Angabe , daß die Belastung der Doppelwohnung nicht als notwendig
anerkannt erscheint , ohne sich darüber zu äußern , von welcher Instanz ein
solcher Ausspruch erfolgt sei und ob demselben -ine Prüfung der vom
Beschwerdeführer vorgebrachten Giünde vorangegangen ist.

In dem Mangel der Einholung dieser Präjudizialentscheidung erblickte
der Verwaltungsgerichtshof einen wesentlichen Berfahrensmangel , weshalb die
angefochtene Entscheidung , ohne auf die weiteren Einwendungen der Beschwerde
einzugehen , schon aus diesem Grunde , gemäß ß 6 des Verwaltuiigsgerichtshof-
gesetzes aufgehoben werden mußte.

Die Frage , ob einer Wohnungsanforderung öffentliche Inter¬
essen entgegenstehen , unterliegt dem freien Ermessen und ent¬
zieht sich der Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof.

Verwaltungsgerichtshofentscheidung vom 20 . November 1920,
Z . 4875/20 , M .Abt . 15 , Z . 9356.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die am 4 . September 1920
präsentierte Beschwerde des Rafael Benjamin N . , derzeit in Wien,
gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien vom
9 . Juli 1920 , Z 2151 , betreffend die Anforderung einer Wohnung,
ohne,Fortsetzung , des Verfahrens zurückgewiesen.

Gründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung wurde das vom Be-
schwerdeführer unter Berufung auf 8 12 der Kundmachung der niederöster-
reichischen Landesregierung vom 30 Juni 1919 , L.- B . u . V .- Bl . Nr . 160,
an die Gemeinde Wien gerichtete Begehren , sie soll- auf die Anforderung der
von ihm für seinen eigenen Wohnbedarf in Aussicht genommenen , von der
Gemeinde einem Ingenieur B . zugewicsenen Wohnung in seinem Hause Nr . 1
der Josef G .-Gaste im zweiten Bezirke verzichten , abgewiesen , weil einerseits
nicht nachgewiesen wurde , daß er, der Ausländer und vor kurzem erst aus
seinem früheren Wohnorte Widdin mit seiner Familie nach Wien gekommen
ist, , durch zwingende Umstände genötigt sei, in Wien zu bleiben , anderseits
aber öffentliche Interessen , nämlich die Pflicht , in der herrschenden Wohnungs¬

not für Personen , die in Wien heimatbercchtigt oder hier zu leben genötigt
sind , Wohnungen zu beschaffen, dem Verzichte der Gemeinde auf diese Wohnung
cntgegensteben . .

Soweit der Beschwerdeführer den Versuch unternimmt , die Annahme,
daß seinem B -gehren - Lff-ntliche Interessen entgeg -nft -hen . vor diesem Gerichts-
Hof- zu bekämpfen , steht ihm die Bestimmung deS 8 2 . Ut « des Gesetzes
vom 22 . Oktober 1875 , R .-W.-Bl . Nr . 36 vom Jahre 1876 , entgegen , wonach
es dem Gerichtshöfe verwehrt ist, dort aus eine Prüfung von Berwaltungs-
entscheidungen einzugehen , wo nach freiem Ermessen entschieden worden ist,
wie dies bei einem Urteile darüber , waS „ die öffentlichen Interessen ' erheischen,
immer der Fall ist. .

Damit entfällt die Untersuchung der weiters noch in der Beschwerde
erhobenen die Prüfung der andere » Frage , jener nach dem eigenen Wohnungs-
bedarf - des Beschwerdkführers betreffenden Einwendungen gegen das der
Entscheidung vorangegangene Verfahren.

IO
Bei Anforderung von Doppelwohnungen ist der Eigenbedarf
unter Wahrung des Parteiengehöres festzustellen . Die Anerkennung
des Eigenbedarfes kann entweder im Wege einer Entscheidung
über die von der Partei eingebrachte Anzeige oder bei Unter¬
lassung der Anzeige auch im Lause des Verfahrens über die

Wohnungsanforderung stattsinden.
Verpialtungsgerichtshoferkenntnis vom 19 . November 1920,

Z . 4923/20 , M .Abt . 15 , Z . 9557/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Maier W . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes XIV
in Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 10 . April 1920,
Z . 774/19 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens , aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde über Einspruch des Beschwerdeführers die von ihm bewohnte,Wohnung
Nr . 4 in seinem Hause 11 . D .-Gass - IO angesordert , mit der Begründung , daß
der WohnungSinhaber im gleichen Hause eine zweite Wohnung besitze Tat-
sächlich benütze der Einspruchsleger beide im ersten Stocke gelegenen Wohnungen
Nr . 3 und 4, jede bestehend auS Zimmer und Küche, wobei jedoch die Küche
der angesorderten Wohnung Nr . 4 als Kabinett benützt wird . Außerdem wurde
bei der Verhandlung zugegeben , daß Einspruchsleger im Hause .15 . Oe .-Gasse,2,
eine Wohnung besitze, bestehend aus Zimmer , Kabinett und Küche, welche er
seit Mitte Dezember 1919 nicht mehr bewohne . Da Einspruchsleger nicht nur
im eigenen Hause Wohnräume inne hat , welche bisher als zwei Wohnungen
gelten , sondern auch noch eine weitere Wohnung außerhalb seines gegenwärtigen
Wohnhauses besitzt, erscheine die Anforderung im Sinne des 8 4 , Absatz 1,
Punkt 2 der Kundmachung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , begründ « .

Die Beschwerde führt nachstehendes auS : .
Der Beschwerdeführer hatte bis zum 15 . Dezember 1919 im Haus-

Wien 15 . Oe .-Gasse eine aus einem Zimmer , einem Kabinett - und einer
Küche bestehende Wohnung nebst einem Beichästslokal gemietet , welche für seinen
aus fünf Personen bestehenden Hausstand zu klein war . Am 30 . September
1919 erwarb er das H - uS 14 . D .-Basse 10 , welches ein Einfamilienhaus sei,
bestehend aus 4 kleinen Zimmern , 2 kleinen Kabinetten und 2 kleinen Küchen,
die bis dahin ausschließlich vom Hauseigentümer und seinem Dienstpersonale
bewohnt waren . Eine Einteilung in mehrere Wohnungen bestand hier niemals,
erst da » Mietamt hat gelegentlich der Anforderung das Haus in 4 Wohnungen
eingeteilt . Beschwerdeführer nahm nun für seine persönlichen Zwecke die heutigen
Wohnungen Nr 3 (Küche und Speisezimmer ) und Nr . 4 (Schlafzimmer und
Kabine ' t) in Benützung , während die ebenerdige Wohnung Nr . 1 und 2 dem
Hausbesorger und einem Arbeiter überlasten wurde . Daß es sich rm ersten
Stockwerke um eine einzige Wohnung handle , beweise der Umstand , chaß hier
nur ein Klosett und -in - Wasserleitung bestehen , was durch Augenschein fest-
gestellt werden konnte . Aber auch wenn angenommen würde , daß eine Doppel-
wobniiiig vorliege. würde die Anforderung nur dann zulässig ftin, wenn sie
nicht für eigen - Zw . cke benötigt wird . Dies sei jedoch hier der Fall , da Me
beiden erwachsenen Söhne des Beschwerdeführers einen eigenen ^ Schlasraum
benötigen und somit das ganze erste Stockwerk bloß für die Wohnung de
Beschwerdeführers hinreiche . Was aber die Wohnung m der Oe .-Gast - /
anbelangt , so komme diese nunmehr als Geschäftslokal in Betracht , da
Beschwerdeführer um Benützung derselben zu Geschästszwecken angesucht habe
und unter keinen Umständen mehr auf diesen Raum als Wohnung resultiere.

Hierüber hat der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen.
Nach 8 4 Absatz 1. Punkt 2 der Kundmachung der nlkderöst -rreichlschen

Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L. G .-Bl . Nr 160 , kann die Gemeinde
Doppelwohnungen anfordern , die in der Anzeige (8 1) a -.s ' , e^ ene
Wohnzwecke benötigt bezeichnet werden oder deren Belastung nicht als not¬
wendig anerkannt wurde . Darnach ist die Jnansp uchnahme einer Wohnung
als Doppclwohnung nicht unter allen Umständen zulässig , sondern an die Bor-
aussctzung geknüpft , daß mehrere Wohnungen nicht für eigene Zwecke ihres
Inhabers benöngt werden . Die Anerkennung deS eigenen Bedarfes mehrere:
Wohnungen kann darnach entweder im Wege einer Entscheidung über die
Anzeige j8 1) oder bei Unterlassung der Anzeige auch >m Laufe des Verfahrens
über die Wohnungsanforderung stattfinben . Ueber die Feststellung des eventuellen
Eigenbedarfes enthält die Kundmachung in den 88 4 und 2 bestimmten Ber-
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fahrenSvorschrifte » . Nach derJrsteren Bestimmung ist der Inhaber zweier oder
mehrerer Wohnungen zur Anzeige verpflichtet , die auch -ine Angabe darüber
enthalten muß , welche von den mehreren Wohnungen für eigene WohnunaS-
,-weck- benötigt wird . Nach Z 2 hat über diese Anzeige die Gemeinde nach
Prüfung der barm vorgrbrachten Gründe über den behaupteten Bedarf zu
erkennen . Hat der Anzeigepflichtige in der Anzeige die Wahl unterlassen , so
trifft sie die Gemeinde . Die Unterlassung der Anzeige hat aber keineswegs , wie

Gegenschrift der belangten Behörde auS, -führt wird , die unbcdmgte
Zulassigkeii der Anforderung einer Deppclwohnung im Sinne des Z 4, Absatz 1
Punkt 2 der zitierten Kundmachung zur Folge , sondern , wie der Verwaltung - -
gerichtShof in seinem Erkenntnisse vom 9. Juni 1920 , Z , 2354 , näher aus-
führte , lediglich die Bestrafung nach Maßgabe des Z 20 zur Folge . Die
Geltendmachung des Eigenbedarfes hinsichtlich der Doppelwohnung ist aber
damit nicht ausgeschlossen . Da aber dieser Eigenbedarf im Laufe des Ver-
fahrend , nämlich im Einsprüche gegen die Entscheidung des Wohnungsamtes
tatsächlich geltend gemacht worden ist, war die Behörde verpflichtet , wie der
Gerichtshof in dem angefübrten Erkcnntnifsc darlegt , den Eigenbedarf durch
das Wohnungsamt unter Wahrung der ParteigehöriS vorher klarzustellen Da
diese Klarstellung unterblieben ist, war die angefochtene Ent cheidiing wegen
mangelhaften Verfahrens nach Z 6 deS BerwaltungSgerichlShofgesetzeS aufzu-

11 .

Als leerstehend ist eine Wohnung nur dann zu betrachten , wenn
sie dauernd nur mit den gewohnheitsmäßig zum Hausinvenlar
gehörigen Niet- und nagelfesten Gegenständen (Oefen , Wasser-
ausgüfsen u . dgl .) ausgestattet ist. Tatsächlich nicht benützt ist
eme Wohnung nur dann , wenn sie von der benützungs¬
berechtigten Person fortgesetzt dem Wohnzwecke entzogen , also
dauernd nicht benützt wird . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis

vom- 24 . September 1920 , Z . 2561 .)
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

F . H . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes 13 in
Wien (Senat für Wohnungsanfordcrungen ) vom 19 . April 1920,
Z . 1097/19 , wegen einer Wohnungsanforderung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch c i d u n g r g r ü n d e : Mit der angefochtenen Entscheidung wurde
dem Einsprüche des heutigen Beschwerdeführers gegen die Anforderung der von
ihm nn Hause Wien 13, F .-Gasse 17, angcforderten Wohnung Nr . 8 keine Folge
gegeben , da die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne des Punkte « 1 eventuell 3
d' S 8 . 4 der Kundmachung vom 30 . Juni I9IS , L.-G .- Bl . Nr . 160 , vorliegen,
wonach Wohnungen , die leer stehen , gleichgiltig , ob sie vermietet sind oder
nicht , angesardert werden können . Es sei fcstgestcllt und bei der Verhandlung
mich zugegeben worden , daß die Wohnung seit Oktober 1919 leer stehe ; der

d" Wohnung leer kehe, sei für die Entscheidung ohne Bedeutung.
DaS Mictamt sei auch nicht zur Ueberzeugung gelangt , daß eine Benützung in
absehbarer Zeit durch den Mieter stattfinden würde , „ daß " (soll wohl richtig

) die Benützung abhängig gemacht werde von dem Ausgange eines
MLbellieferungSprozcsseS , der für den 29 . Mai 1920 anberauint wurde und
bei BetMen der verschiedenen Rechtswege sicher noch einige Monate dauern

berückstchtigungSwürdige Umstände im Sinne deS Absatzes 2
^ § 8 z. d» ^ ^ vdmachung habe das Mietamt nicht als gegeben angenommen,
da d,e Eitern des WohiningSinhabers eine Villa besitzen, in der der Einspruchs-
Werber auch bisher tatsächl -ch wahne.

Der VerwaltuugSgerichtShof hat erwogen:
Im Zuge der Versah , enS wurde erhoben , daß schon zur Zeit der

Wohnung dort daS Schlaf « und dar Speisezimmer und auch
die « llche cmgenchtet waren . Nun sind aber , wie der VerwaltungSgerichtshof
schon mit dem Erkenntnisse vom 8 . Jänner 1820 , Z . 5813/19 , ausgesprochen
har , als leerstehend nur solche Wohnungen zu betrachten , die dauernd nur mit

gewohnheitsmäßig zum HauSinventar gehörigen , nict - und nagelfesten
Gegenständen , wie Oefen , WafserauSgüfsen , Wasserleitung - schalen, Abort«
cinrtthlungen rc. auSgestattet sind , nicht aber auch solche, die mit Möbeln ein-
gerichtet sind , die zum Gebrauche derjenigen dienen oder dienen sollen , dem

Wohnung zusteht . — Der AnforderungSgrund deS § 4,
rlbjatz 1 , Punkt 1 der zitierten Kundmachung war also nicht gegeben.

Nun beruft die angefochtene Entscheidung ^ allerdings auch noch die
Bestimmung deS Z 4 , Absatz 1, Punkt 8 der Kundmachung , wonach auch
unvenützte , daS sind solche Wohnungen angcforderk werden können , „ die ent-
a » ^ öi . int mindestens vier Wochen lediglich zur Aufbewahrung von Gegen-

b) den Fall einer drei Monate nicht übersteigenden Abwesenheit
des Inhaber « zu Kur - oder Erholungszwecken ausgenommen , zwar zum
bewohnen eingerichtet sind , aber tatsächlich nicht benützt werden . " Das Gesetz
unterscheidet hier worideutuch den Fall , in dem eine Wohnung zwar nicht
benutzt wird , aber doch zum Bcwodnen eingerichtet ist, vom anderen Falle , in
dem die Wohnung lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen dient - Der

^ erwähnte Fall ist also offenbar der , daß sich in einer Wohnung
^tobel oder andere Gegenstände befinden , die nicht dazu bestimmt sind , als
Einrichtung der Wohnung zu dienen , die also , ohne zur Wohnung in irgend
einer andren Zweckbestimmung zu stehen , in ihr tatsächlich lediglich ausbewahrt
werden . Dieser Fall kann hier unmöglich gegeben sein . Denn , wie ja scbon
wahnt wurde , wurde aktenmäßig sestzestelli , daß die in der Wohnung

befindlichen Möbel zur Einrichtung zweier Zimmer und der Küche bestimmt
waren , und es muß also davon ausgegangen werden , daß big. Wohnung des
Beschwerdeführers wenigstens zum Teile „zum Bewohnen eingerichtet war " .
Dann aber konnte sie nur unter der weiteren Voraussetzung wirljam angcfordert
werden , daß sie „ tatsächlich nicht benützt " wurde.

Hiezu ist nun grundsätzlich folgendes zu erwägen:
Ais tatsächlich nicht benützt tann (vergleiche das Erkenntnis vom 8 . Jänner

1920 , Z . 2) im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauches sowohl , als auch in
Gemäßheit der von der Wohnungsanforderungsgcsetzgebung verfolgten Tendenz.
Abhilfe gegen den außerordentlichen Mangel an Wohnungen zu treffen , zweifellos
nur eine solche Wohnung angesehen werden , die von der zu ihrer Benützung
berechtigten Person fortgesetzt dem Wohnnngszwecke entzogen , also dauernd
nicht benützt wird , nicht aber auch eine solche, die nur vorübergehend nicht
wirklich bewohnt wird . Nur wenn aus der Länge der Zeit und aus anderen
Umständen die Abficht oder doch zum mindesten das Bewußlsein des BrnützungS-
brrechügtm erhellt , einen mit dem erwähnten Zwecke der AnfordcrungSgesetze
nicht vereinbarten Dauerzustand eintrelen zu lasten oder aufrecht zu erhalten,
kann gesagt werden , daß -ine zum Bewohnen eingerichtet - Wohnung „tatsächlich
nicht benützt " wird . — Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle nicht
erfüllt . Jni Gegenteile , aus dein schon erwähnten , vom Mietamte scstgcstcllteii
Tatbestand -, wonach der Beschwerdeführer die umstrittene Wohnung schon seit
Dezember 1919 sukzessive mit Möbeln versehen hat , so daß zur Zeit der
Anforderung bereits Speise - und Schlafzimmer wie auch Küche eingerichtet
waren , und aus der unwidersprochenen Behauptung des Beschwerdeführers,
daß er die Wohnung bisher nur darum noch nicht bezogen habe , weil sich
der zur Lieferung der übrigen Einrichtungsstücke vertragsmäßig verpflichtete
Gewerbetreibend - in Säumnis befinde , ergibt sich die deutliche Absicht des
BrnützungSberechtigtcn , die Wohnung so bald wie möglich auch zu beziehen.
Es ergab sich sonach , daß auch die Voraussetzungen der Bestimmung des Z 4,
Absatz 1 , Punkt 3, lit . a ) und b) für die Möglichleit , die umstrittene Wohnung
anzufordern , nicht gegeben waren und darum mußte die angefochtene Ent¬
scheidung aufgehoben werden . /

12 .

Verkehrsregelung im 17 . Bezirke.
Auf Grund der KZ 80 und 114 der Verfassung der Bundes¬

hauptstadt Wien vom Ili . November -920 , L.-G .-Bl . für Wien Nr . l,
werden folgende Verfügungen getroffen:

1 . Die Durchfahrt von Lastkraftwagen durch die
Weißgasse  im «7 . Bezirke ist in dem Teile  zwischen der
Geblergasse und der Hernalser Hauptstraße  verboten.
Diese Fuhrwerke haben als Ersatz weg  in der Fahrtrichtung von
Hernals nach Ottakring die Taubergasse  und in der Fahrt¬
richtung von Ottakring nach Hernals die R o se n st e in gas se zu
benützen.

2 . Die Richthausen st raße und die Alszeile  dürfen in
der Strecke vom Hernalser Friedhofe bis zur Voll¬
badgasse , die Dornbacher st raße indem Teile  zwischen
der Vollbadgasse und dem sogenannten Dornbacher
Spitz von keinerlei  Kraftwagen befahren werden . Alle  Kraft¬
wagen haben den Weg : Hernalser Hauptstraße —Vollbadgasse — Obere
Alszeile und umgekehrt zu nehmen.

Uebertretungen  dieser Kundmachung werden mit Geld¬
strafen bis zu 2000 L oder Arreststrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

(M .Abt . 52 , 3356 .)

Entziehung des Hebammendiploms.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,

Z . 815.
Mit dem rechtskräftigen Urteile des Landesgcrichtes Wien 1 in

Strafsachen vom 21 . Oktober 1920 wurde die Hebamme Barbara
Gschladt wegen Verbrechens der Mitschuld an der Abtreibung der
Leibesfrucht zur Strafe des schweren Kerkers in der Dauer von drei
Monaten verurteilt . Da die Verurteilte durch diese Strafhandlung die
zur Ausübung ihres Berufes als Hebamme erforderliche Verläßlichkeit
und Vertrauenswürdigkeit verwirkt hat , so findet sich das magistratische
Bezirksamt für den 6 . Bezirk gemäß den Bestimmungen des mit dem
allerhöchsten Patente vom 2 . Jänner 1770 erlassenen Sanitäts-
hauptnormatives ihrer Btfugnisse als Hebamme verlustig zu erklären,
ihr die Berechtigung zur Ausübung der Praxis zu entziehen und das
Diplom abzunehmcn.
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14 . ' '
Drogistenkonzrssion.

Erlaß der M . ALt . 53 , Z . 4863 :
Der Magistrat erteilt hiemit auf Grund der gepflogenen Erhebungen

der , Chinoin " -Fabrik chemisch-pharmazeutischer Produkte , Aktiengesellschaft
(Dr . Kereßth und Dr . Wals ), I , Ebendorserstraße 4 , über ihr Ansuchen die
Konzession zum Verschleiße von Giften und der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate , insoserne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist , gemäß Z 15 , Punkt 14 der G, -O , im Standorte
1 , Ebendorserstraße 4 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Reg . Z . 4943 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Dr . Ar -, in
Hachstctter znm verantwortlichen Geschästssührrr ( Stellvertreter ) des vor»
bezeichnten Unternehmens gemäß 88 3 und 55 der G .' O . gewerbebehörhlich
genehmigt.

Erlaß deS mag . Bezirksamtes für den 4 Bezirk , Z . 626:

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft Dr . A. Gyri,
C . Löschnigg L Ko. die Konzession mit den Berechtigungen gemäß Z 15,
Punkt 14 der G .-O . für die Herstellung von Giften und die Zubereitung der
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie den
Verkauf von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, im Standorte 4 . Mayerhosgasse 12 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 2100 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung
des Mr . Carl Löschnigg zum verantwortlichen Vertreter dieses Betriebes gemäß
der 88 3 und 5 der G .-O . genehmigt.

Erlaß deS mag . Bezirksamtes für den 9 . Bezirk:

Das mag . Bezirksamt für den 9 . Bezirk erteilt dem Franz Schlögl
die Konzession zum Verlause von Giften und von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß des medikamentös impräg¬
nierter Verbandstoffe , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Stand¬
orte 9 . Liechtcnsteinstraße 81 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Reg . Z . 8299 eingetragen.

Erlaß dcS mag . Bezirksamtes für den 10 . Bezirk , Z . 914:
Das Bezirksamt als politische Landesbehörde erteilt der Firma Fersan-

werke , Ges . ni . b. H ., die Konzession zur Herstellung von Giften und Zu¬
bereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate
sowie zum Verkaufe von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 10 . Karmarswgafse 49 . Diese Kon¬
zession wurde im Gewerberegister unter Reg . Z . 4017/k/X eingetragen.
Gleichzeitig wird die Bestellung des Ing . Rudolf Miesner zum verantwort¬
lichen Geschäftsführer des vorbezeichneten Unternehmens gemäß Z 55 der G .-O.
genehmigt.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 10 Bezirk , Z . 1909 :
Das Bezirksamt als Landesbehörde erteilt der offnen Handelsgesellschaft

Wilh . Brix die Konzession zur Darstellung von Giften und Zubereitung der
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , sowie zum
Verkaufe von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbe¬
halt n ist (Z !5 , Pkt . 14 der G .-O .), im Standorte 10 . Troststraße 51 . Diese
Konzession wurde im Gewerber -gister unter Reg .°Z . 4019 eingetragen.
Gleichzeitig wird di - Bestellung des Fr . Friedrich Wessiken -Buchta zum ver-
antworllichen Geschäftsführer deS vorbezeichneten Unternehmens gemäß § 55
der G .-O . genehmigt.

15 .
Erhöhung der Verpflegsgebühreu.

Niedcrösterrcichisches Landeszentralkinderheim.

Der niederösterreichische Landtag hat die täglichen Verpflsgsgebühren
(das ist Kostgeld an Pflegcsrauen zuzüglich der Auslagen für die ärztliche
Behandlung , Arzneien , Kleidung , Wäsche usw .) für die dem Verbände des
nicderösterreichischen LandeSzentralkinderhennes angehörenden Kinder vom
1. Jänner 1921 bis auf weiteres per Kops und Tag in folgender Höhe fest¬
gesetzt:

4 . Für Heimkinder (auf Rechnung der Landesfonds verpflegt : 88 3, 8,
Absatz 6 , Punkt 1, 18 und 39 des Anstaltsstatutes , Landcsgesctz - und Ver¬
ordnungsblatt Nr . 82 vom Jahre 1910 ) im ersten Lebensjahre 25 X, im
zweiten Lebensjahre 22 X , vom dritten Lebensjahre an 20 X (auch für jene
Kinder gütig , die nach erreichtem Normalaller aus Rechnung der wederöster-
reichischen Armenbehörden in der verlängerten Obsorge des nicderösterreichischen
Landeszcntraltinderheimes in Wien - Gersthof verbleiben : ßß 4, Punkt 1; Absatz 0,
Punkt 2 ; 19 und 4l des AustaitSstatutes ).

8 . Für Asylkinder (für Rechnung der Armenbchörden ausgenommen;
88 4 , Punkt 2 ; 8, Absatz 6 , Punkt 2 ; 20 und 41 des Anstaltsstatutes ) im
ersten Lebensjahre 25 X , im zweiten Lebensjahre 22 X , vom dritten Lebens¬
jahre an 20 X.

0 . Für Zahlkinder (gegen Vorausbezahlung der Verpflegsgebühren
seitens der Parteien : 88 5 ; 21 , Punkt 3 ; 42 des Anstallsstatutes , L.-G .- u.
V . -Bl . Nr . 82 vom Jahre 1910 , Kundmachung des Landesausschusses für das
Erzherzogtum Oesterreich unter der Enns vom r 16 . März 1910,
Z . 1047/3 , XXVI ) : für Brustkinder 45 X, für künstlich ernährte Säuglinge und
für Kinder zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahre 30 X.
(M .Abt . 3, 140 .)

Bcrpflegskosten nach Angehörigen außereuropäischer
Länder.

DaS Bundesministerium für Inneres und Unterricht hat i mit . dem
Erlasse vom 30 . November 1920 , Z . 76930 , Abt . 10 , folgendes mitgeteilt:

Wie das Bundesministerium für AeußereS zur Kenntnis gebracht hat,
wurde dessen Intervention zum Zwecke der Hereinbringung der Berpflegs-
kosten nach einem Angehörigen der brasilianischen Republik in Anspruch
genommen . Nachdem erfahrungsgemäß alle außereuropäischen Staaten und
Länder keine derartigen Ersatzansprüche an uns stellen , erscheint eS./angezeigt,
solche auch österreichischersens nicht zu stellen. (Siehe Seite 189 und 192,
Verordnungsblatt des bestandenen Ministeriums des Innern , Jahrgang 1909 .)
(M .Abt . 13 , 219 .)

Erholungsheim Villa Barbara.

Die steiermärkische Landesregierung hat für das Erholungsheim Villa
Barbara ab 15. Februar 1921 ausnahmslos nachstehende Verpflegskostensätze
pro Tag festgesetzt: Für die Zimmer 4 , 6 , 9 130 X , für die Zimmer 1, 11
115 X , für die Zimmer 2 , 7 , 14 100 X , -für die übrigen Zimmer 8o X.
(M .Abt . 13, 588 .)

Erholungsheim Rosenhof.

Der Verein zur Förderung der Bolksgesundheit in Steiermark hat für
das Erholungshof Rosenheim ab 11 . Februar !921 nachstehende Verpflegs-
kostensätze per Person und Tag bestimmt : Für das ein - und zweibetlige
Zimmer 100 X , für die dreibettigen Zimmer 80 X , für die vier - und sechs-
bettigen Zimmer 65 X , für Tagespatienten 60 X . (M .Abt . 13 , 587 .)

Fondskrankenanstalten , JubiläumSspital , LandeSgebär-
a n st a l t.

Laut der im Landesgesetzblatte für Wien , Jahrgang 1921 , unter Nr . 1
veröffentlichten Kundmachung des Wiener Magistrates als politischer Landes-
behörde vom 13 . Jänner 1921 , M .Abt . 13, 76 , werde » vom 15 . Jänner 1921
an die täglichen Ve >pflegsgebilhren in den Wiener öffentlichen Fondskrankcn-
anstalten mit 120 X für die 3 . Verpflegsllasse , 240 X für die 2. Verpflegs-
klasse, 860 ll für die 1. Berpfllgsklassc und im Jubiläumsspitale der Stadt
Wien mit 120 X festgesetzt.

Die Verpflegsgevühr für die 3 . (letzte) Berpflegsklaffe der niedcröster-
reichischen LandcSgebäranstalt beträgt daher vom bezeichnet«» Tage an 120 X 20 ü
sür den Kops und Tag . (M .Abt . 13, 76 .)

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Vollzugsautveisnngen , Ver¬

ordnungen und Kundmachungen.

2V . Bundesgesetzblatt.

I . Zweite Durchführungsverordnung über die einmalige große Ver¬
mögensabgabe (B . A. G .), betreffend die begünstigten Vorauszahlungen.

3 . Verordnung , betreffend die vorläufige Regelung von Ruhe (Ver-
sorgung «)genüsscn der nicht definitiv «» gestellt gewesenen Staatseisenbahv-
bedienlleten und ihrer Hinterbliedcuen.

3 . Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes vom 1. Jänner
dis 31 . März 1921.

4 . Vierter Nachtrag znm Besoldungsübergangsgcsetz.
ü>. 3 . Strasgesetzuovelle vom Jahre 1920.
<». Bundesgesetz über eine Amnestie für das Abstimmungsgebiet von

Klagenturt.
Bundesgesetz über Kreditoperationen.

8 . Bundesverfaffungsgesetz über die Regelung der Handels - und Ver-
kehrsbeziehungen zum Auslande.

9 Bundesgesetz Uber die Verschiebung der Volkszählung.
10 . Bundesgesetz , betreffend vorbereitende Maßnahmen zur Neuregelung

der Krankenversicherung der Arbeiter.
II . Verordnung , betreffend die Aufhebung der Verordnung des vor¬

maligen Handelsministeriums über die Errichtung einer Direktion für den Bau
der Wasserstraßen und die Bestellung des Wasferstraßcnbeirates.

13 . Entschließung des Bundespräsidenten , womit das Recht der Er¬
nennung von Bundcsangestcllten bestimmter Kategorien den zuständigen Mit¬
gliedern der Bundesregierung und dem Präsidenten des Rechnungshofes über¬
tragen wird.

13 . Verordnung , betreffend die Weitergewährung des Zuschusses zu
Unterhallsbeitriigen und Zuwendungen.
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14 . Abkommen zwischen der Republik Oesterreich und dem Königreiche
der Serben, Kroaten und Slowenen über die provisorische Regelung der beider¬
seitigen Handelsbeziehungen.

15 . Kontingentabkommen zwischen der Republik Oesterreich und dem
Königreiche der Serben, Kroaten und Slowenen.

16 . Verordnung, betreff nd die Vereinigung der Finanz- und gericht¬
lichen Deoositenkafsen für den 10. und II . Bezirk.

17 . Verordnung, betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.

18 . Verordnung über die Zuweisung der Gemeinde Nondorf zum
Sprengel des Bezirksgerichtes Gmünd in Niederösterreich und der Gemeinde
Vitis zum Sprengel des Bezirksgerichtes Waidhofen an der Thaya.

19 . Verordnung über die Gewährung einer Teuerungszulage zu den
Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
BerufSberatungsstelleder Jnvalidenentschädigungskommission, sowie an den
Verhandlungenvor dem JnvalidenentschädigungSgerichte.

20 . Verordnung über die Regelung der Altpensionen(Provisionen) der
Mitglieder der SichcrhcitSwach- und Polizeiagentenkorps und ihrer Hinter¬
bliebenen, sowie über TeuerunzSmaßnahmenfür diese Personen.

21 . Verordnung, betreffend die Einstellung der Tätigkeit des Bezirks¬
gerichtes Nauders.

22 . Verordnung über die Erfüllung der in der vormaligen Abstim-
mungszon- I in Kärnten in jugoslawischenKronen begründeten privatrechtlichen
Verbindlichkeiten.

23 . Verordnung, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Fernsprechordnung und der Fernsprechgebllhrenordnung.

24 . Verordnung, betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren.
25 . Drifte Durchführungsverordnungüber die einmalige große Ver¬

mögensabgabe, betreffend die Auswahl von VergleichSgütern und die Fest¬
setzung der Sleuerkurse und Steuerwerte von Werlpapieren.

26 . Verordnung, betreffend die Zahlung der Zölle in Banknoten der
Oesterreichisch-ungarischen Bank.

27 . Verordnung der BundesministeriumS, betreffend die Entrichtung
des Zoller in Gold oder ausländischen Valuten für gewiffc Waren.

28 . Verordnung, betreffend die Ein-, AuS- und Durchfuhr von Waren
über die Grenzen Oesterreichs.

29 . Dreizehn!« Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser
Vermögenschasten und die Sicherung der Vermögensabgabe, betreffend das
Kärntner Abstimmungsgebiet.

30 - Verordnung, betreffend die Abänderung der vierten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII für begünstigte
Parteien (Kiankenkaffcntaxe).

31 . Kundmachung über Beitritte zum Revidierten Berner Ueberein-
kommen zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst.

32 . Verordnung Uber die Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen, die
dem Handlungsgehilfengesetz unterliege», während der Krieges und der
Abrüstung.

33 . Verordnung über die Beschränkungder Kündigung bestimmter
Dienstverhältnisse.

34 . Verordnung, betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII.

35 . Verordnung, betreffend die Abänderung der vierten Ausgabe der
Arzneilaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII für begünstigte
Parteien (Krankenkassentaxe).

36 . Verordnung über die Taggelder der Geschwoinen, Schöffen und
Vertrauenspcrsonen.

37 . Kundmachung über den Beitritt Rumäniens zu dem Pariser Unions-
Vertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums und zu dem Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Fabriks- oder Handels¬
marken.

38 . Verordnung über den Gcbührentarif für die Verwahrung und
Verwaltung der bei der Oesterreichisch-ungarischen Bank an Stelle des
Gerichtes deponierten Wertpapiere.

39 . Vierte Durchführungsverordnungzum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe, betreffend die vcwcrtungsräte.

40 . Vierter Nachtrag zur Schaumweinsteuer-Vollzugsanweisung.
41 . Zweite Verordnung über die Festsetzung der Umrechnungswertc

ausländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzenzum Zwecke der
Ermittlung der Effektenumsatzsteuer sowie der Stempel- und unmittelbaren
Gebühren.

42 . Dritte Verordnung, betreffend dis Festsetzung deS bei Entrichtung
der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren maßgebenden Umrechnnngs-
verhältnisses.

43 . Kundmachung, betreffend die Geltung der AuslieferungSvertragcs
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie mit Großbritannienvom
3. Dezember 1873 und der dazu gehörigen Additionalerklärung vom
26. Juni 1901 für das Verhältnis zwischen der Republik Oesterreich und dem
Vereinigten Königreiche Großbritannien und Irland.

44 . Verordnung, betreffend Gebarungsgrundsätze über die Führung des
Bundeshaushaltes vom 1. Jänner bis 31. März 1921.

45 . Erste Durchführungsverordnungzum Staatsbediensteten-Kranken-
versicherungsgesetz.

46 . Zweite Durchführungsverordnungzum StaatSbedicnstelen-Krankcu-
versichcrungsgesetz.

47 . Verordnung wegen Zulassung neuer Zündholzpackungen.
'48 - Verordnung, betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬

hölzchen der Packungen VII, VIII, IX und X.
49 . Entschließung des BundeSprästdenten, womit die Bundesregierung

und die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung zum Abschluffe bestimmter
Kategorien von Staatsverträgen ermächtigt werden.

50 . Verordnung über die Ausgabe neuer Effcktenumsatzsteuer-Stempel-
marken.

51 . Vierter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz.
52 . Verordnung, womit einige Bestimmungen der Vollzugsanweisung

der StaatSregierungzur vorläufigen Regelung der Entlohnung der Kanzlci-
hilsspersonals und der Aushilfsdiener bei den Behörden, Aemtern und
Anstalten des Bundes abgeändert und ergänzt werden.

53 . Verordnung über die Einreihung von Gerichlsorten in die zweite
Klaffe des RechtSanwaltstarifes.

54 . Verordnung, betreffend die Anwendung der Vertrogszölle.
55 . Verordnung, betreffend die Erleichterung des Antrittes von Handels-

gcwerben durch berusswechselndeMilitärpersonen.
5 « . Verordnung, betreffend die Erleichterung des Antrittes von kon¬

zessionierten Baugewerbe» durch berusswechselnde Militärpersonen.
57 . Verordnung, betreffend Aufhebung der Beschränkungen des Ver¬

kehres in Nohharz und Harzprodukten.
58 . Verordnung, betreffend die von den Kandidaten der Prüfung über

die Befähigung zur Besorgung des Wäge- und Meßgeschäftes bei den öffent¬
lichen Wäge- und Meßanstalten zu entrichtenden Prüfungstaxe».

59 . Kundmachung, betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatt«.

60 . Verordnung, betreffend die Neufestsetzung von Postgebühren und
die Abänderung sonstiger Bestimmungender Postordnung und der Zeitungs-
Postordnung.

61 . Fünfte Durchführungsverordnungzum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe, betreffend die Erlassung des Statutes der Kommission
zur Kontrolle der Verwendung der Vermögensabgabe.

62 . Dritte Durchfühiungsverordnung zum Gesetze vom 13. Juli , 1820,
St .-G.-Bl. Nr. 311.

63 . Verordnung über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und
Häusleranwesen (WiederbesiedlungSgesetz) in der vormaligen AbstimmungS-
zone I in Kärnten.

64 . Verordnung, betreffend das Statut des BundesvermessungsamteS.
65 . Verordnung, i betreffend die Oesterreichischen Zelluloidwerke Neu¬

rißhof.
66 . Kundmachung, betreffend das Berner Abkommen vom 30. Juni

1920 über die Erhaltung ' oder die Wiederherstellung der durch den Weltkrieg
beeinträchtigten gewerblichen Eigentumsrechte.

67 . Bundesgcsetz über Herabsetzung der Einkommensteuer.
68 - Zweite Verordnung Mer diê.Gebühren der österreichischen Wehr¬

macht(Heercsgebührengesetz).
69 . Kundmachung, betreffend die Verwendbarkeit der von der Allge¬

meinen österreichischen Bodenkreditanstalt in Wien auf Grund des Artikels 6,
Ziffer 3 und 4, und der Artikel 139 und 140 ihrer Statuten auszugebenden
^Voprozentigen Bankschuldverschreibungen(Wafserkraftobligationen) zur frucht-
bringenden Anlegung von Stiftungs-, Pupillar- und ähnlichen Kapitalien.

70 . Verordnung, betreffend die Einhebung eines Zuschlages zu den
Gebühren von Verstcherungs-. Leibrenten- und Versorgungsverträgen.

71 . Verordnung, betreffend die Entschädigung der Beisitzer und Ersatz¬
männer der Gewerbegerichteund der gewerblichen BcrufungSsenate.

72 . Verordnung, betreffend. di- Einreihung von Dienstorten in höhere
Ortskiasien.

73 . Verordnung über die für die Zeit vom 31. Dezember 1920 bis
einschließlich 30. März 1921 maßgebenden Umrechnungskurse für die in fremder
Währung gutgebrachten Zinsen von Geldern, welche durch gewerbsmäßig Bankier-
geschäste betreibende Unternehmungen gegen VerzinsungSverpflichtung entgegen-
gcnommen wurden.

74 . Durchführungsverordnung, betreffend einige Ergänzungen und Ab¬
änderungen der Durchführungsverordnungvom' 30. November 1920, B.-G -
Bl. Nr. 31.

75 . Verordnung über die Abänderung der staatlichen Salzverschleißpreife
und̂ der bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden Monvpolabgabe.

76 Zweite Durchführungsverordnung zum III . Hauptstückedes Pensio-
nistengesetzeS.

77 . Verordnung, betreffend"die Erhöhung der Gütertarif< und der Ex«
preßgutgebührender österreichischen Staatsbahnen und der vom Staate be-
triebenen Privatbahnen, soweit bei diesen der StaatSeisenbahnverwaltung das
freie TarisierungSrecht zusteht.

-6. LandcsgesctzlilEfürWim."
9 . Gesetz, betreffend die von der Gemeinde Wien einzuhebenden Kanzlei¬

taxen.
10 - Gesetz, betreffend die Einhebung von Gebühren für die Kranken-

und Leichenbeförderungin Wien mit städtischen Fahrbetriebsmitteln.
11 . Verordnung über die Einhebung von Gebühren für die Kranken-

und Leichenbeförderungin Wien mit städtischen FahrbetriebSmitteln.
12 . Verordnung, betreffend die Erhöhung deS Erwerbsteuerzuschlages

für die Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien im Jahre 1920
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